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nicht erkennbar, dass es im mutmaßlichen Willen des 
Erblassers gelegen habe, rein spekulativen Manipula-
tionsvermutungen durch Einsicht in die Unterlagen des 
Notars nachzugehen. Hiergegen erhob der Kläger Ver-
pfl ichtungsklage mit dem Ziel, dass der Präsident des 
Landgerichts angewiesen werde, die Befreiung von der 
Verschwiegenheitspfl icht zu erteilen. 

Das Oberlandesgericht hat die Klage abgewiesen. Die 
Klage sei unbegründet, da der Kläger keinen Anspruch 
auf Erteilung der Befreiung von der Verschwiegenheits-
pfl icht habe. Der Kläger habe keine überzeugende Be-
gründung für die Vermutung der Manipulation vorge-
bracht. Selbst bei entsprechender Befreiung durch den 
Landgerichtspräsidenten bestünde kein Anspruch gegen 
den Notar auf Einsicht in die Akten. 

Entscheidung
Der Kläger hatte beim Bundesgerichtshof mit seiner 
Berufung weitgehend Erfolg. Der Beklagte müsse die 
Befreiung erteilen. Insofern bestehe eine Ermessensre-
duzierung auf Null. Zwar lasse nicht allein das Verster-
ben eines Beteiligten dessen Geheimhaltungsinteresse 
an der notariellen Urkunde entfallen, mit dem Tod des 
Erblassers entfalle aber das Gemeinhaltungsinteresse 
bzgl. seines letzten Willens gegenüber den gesetzlichen 
Erben – soweit die letztwillige Verfügung den gesetz-
lichen Erben betreff e. Um die Verwirklichung des letz-
ten Willens sicherzustellen, müsse insbesondere auch 
der gesetzliche Erbe über seine Enterbung entsprechend 
informiert werden. Dementsprechend müsse auch das 
Nachlassgericht – wie vorliegend geschehen – die gesetz-
lichen Erben über den Inhalt der Verfügung von Todes 
wegen informieren und sie diesen gegenüber bekannt 
geben (vgl. § 348 Abs. 2 S. 2, Abs. 3 S. 1 FamFG). 

Das Geheimhaltungsinteresse des Erblassers sei insofern 
auch nicht nur bezüglich des eröff neten Originaltesta-
ments entfallen, sondern auch in Bezug auf die beim 
Notar verbliebene Abschrift. Aus Sicht des Erblassers sei 
der Inhalt beider Dokumente notwendig identisch, so-
dass kein Grund ersichtlich sei, den Inhalt der Abschrift 
anders als den des Originals geheim zu halten. Dies gelte 
jedoch nicht für die Teile der letztwilligen Verfügung, 
die den Kläger nicht betreff en. Insofern sei weder das 
Geheimhaltungsinteresse entfallen, noch könne davon 
ausgegangen werden, dass der Erblasser – wenn er noch 
lebte – bei verständiger Würdigung der Sachlage die Be-
freiung erteilen würde. 

GrdstVG § 2; BNotO § 14 Abs. 2; BeurkG § 4 
Genehmigung nach GrdstVG; Umgehungsgeschäft; 
Amtspfl ichtverletzung

a) Genehmigungsbedürftig nach §  2 GrdstVG ist 
unter dem Gesichtspunkt des Umgehungsgeschäfts 
auch der Verkauf kleinerer, die Freigrenze nicht 
überschreitender, Flächen, wenn Trennstücke eines 
die Freigrenze übersteigenden Grundstücks gleich-
zeitig oder nacheinander veräußert werden, die ein-
zelnen Rechtsgeschäfte in einem inneren Zusam-
menhang stehen und nach einem einheitlichen Plan 
durchgeführt werden (Anschluss an BGH, Urteil 
vom 15. Oktober 1992 – IX ZR 43/92, NJW 1993, 
648).

b) Der Notar verletzt seine Amtspfl ichten nach § 14 
Abs. 2 BNotO, § 4 BeurkG, wenn er an einem der-
artigen Umgehungsgeschäft mitwirkt, und kann sich 
deswegen eines Dienstvergehens schuldig machen.

BGH, Beschl. v. 20.7.2020 – NotSt(Brfg) 2/20

Problem
Der klagende Notar begehrt die Aufhebung einer Dis-
ziplinarverfügung betreff end des folgenden Falles: Im 
Jahr 2016 übersandte der Kläger der für die Genehmi-
gung nach dem Grundstückverkehrsgesetz zuständigen 
Behörde einen Kaufvertragsentwurf über die Veräuße-
rung eines landwirtschaftlichen Grundstücks mit einer 
Größe von 21.132 qm² und beantragte die entsprechen-
de Genehmigung gem. §  2 GrdstVG. Die zuständige 
Behörde versagte die Genehmigung mit der Begrün-
dung, dass der Kaufi nteressent kein Landwirt sei. Hier-
über informierte der Kläger die Beteiligten. Ein Antrag 
auf gerichtliche Entscheidung wurde nicht gestellt. 

In der Folgezeit unterteilte der Eigentümer das Flur-
stück in zwei neugebildete Flurstücke zu 9.411 qm² und 
11.721 qm². Anschließend verkaufte der Eigentümer zu 
Urkunde des Klägers ein neu gebildetes Flurstück an 
den ursprünglichen Kaufi nteressenten und das andere 
Flurstück an die Ehefrau des ursprünglichen Kaufi nte-
ressenten. Die Erteilung einer Grundstücksverkehrsge-
nehmigung wurde für diese Verträge nicht beantragt. 
Wegen des Verdachts der unerlaubten Umgehung des 
Genehmigungserfordernisses wandte sich die zuständi-
ge Landwirtschaftsbehörde an die Notarkammer, die 
daraufhin eine Disziplinarverfahrensverfügung erließ. 
Die hiergegen erhobene Klage des Notars blieb beim 
Oberlandesgericht ohne Erfolg. 

Entscheidung
Der Antrag auf Zulassung der Berufung blieb beim 
Bundesgerichtshof ebenfalls erfolglos. Die Zerlegung 
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des Grundstücks in zwei Teile, die jeweils unter der im 
entsprechenden Bundesland geltenden Freigrenze (hier 
20.000 qm²) liegen und die Veräußerung des einen 
Grundstücks an den Ehegatten des ursprünglichen Er-
werbs, stelle ersichtlich ein Umgehungsgeschäft dar. Ein 
solches liege vor, wenn kleinere, die Freigrenze nicht 
überschreitende Flächen gleichzeitig oder nacheinander 
veräußert werden und die einzelnen Rechtsgeschäfte in 
einem inneren Zusammenhang stehen und nach einem 
einheitlichen Plan durchgeführt werden. Der enge zeit-
liche Zusammenhang und die eheliche Verbindung der 
Käufer genügten für einen entsprechenden Zusammen-
hang und damit einem einheitlichen Plan im Sinne der 
BGH-Rechtsprechung zum Umgehungsgeschäft. 

Mit der Umgehung des Genehmigungserfordernisses 
gem. § 2 Abs. 1 S. 1 GrdstVG würden unerlaubte Zwe-
cke i. S. d. § 14 Abs. 2 BNotO, § 4 BeurkG verfolgt. 
Dem stehe auch nicht der Urkundsgewähranspruch 
gem. § 15 Abs. 1 S. 1 BNotO entgegen, denn dieser ver-
biete die Verweigerung der Urkundstätigkeit nur dann, 
wenn kein ausreichender Grund vorläge. Ein solcher 
ausreichender Grund liege aber im Falle der Verfolgung 
unredlicher oder unerlaubter Zwecke gerade vor. Der 
Notar habe von dem Geschehensablauf Kenntnis ge-
habt, da er sowohl am ursprünglichen Kaufvertrag, als 
auch an den darauff olgenden Einzelkaufverträgen be-
teiligt war.

Aktuelles
Bundestag beschließt WEG-Reform

Der Bundestag hat in seiner Sitzung am 17.9.2020 
die Reform des Wohnungseigentumsgesetzes in 
2.  und 3. Lesung beschlossen. Der Gesetzentwurf 
wurde in Form der Beschlussempfehlung des Rechts-
ausschusses angenommen. 

Basierend auf dem Regierungsentwurf vom 27.4.2020 
(BT-Drucks. 19/18791) hat der Bundestag den Gesetz-
entwurf zur Förderung der Elektromobilität und zur 
Modernisierung des Wohnungseigentumsgesetzes und 
zur Änderung von kosten- und grundbuchrechtlichen 
Vorschriften (Wohnungseigentumsmodernisierungs-
gesetz – WEMoG) angenommen. Die vom Bundes-
tag beschlossene Fassung kann auf der Homepage des 
Bundestags unter BT-Drucks. 19/22634 und über die 
DNotI-Homepage unter der Rubrik „Aktuelles“ abge-
rufen werden.

Unter anderem ist vorgesehen, die Sondereigentums-
fähigkeit auf Freifl ächen zu erstrecken, die Rechtsfä-
higkeit der Gemeinschaft zu erweitern und Beschlüsse 

aufgrund rechtsgeschäftlicher Öff nungsklauseln ins 
Grundbuch einzutragen. Darüber hinaus sollen bau-
liche Veränderungen insb. bezüglich Elektromobilität, 
Barrierefreiheit und Einbruchsschutz erleichtert werden. 
Im Rechtsausschuss modifi ziert wurde u.a. die Vertre-
tungsbefugnis des Verwalters. Sie bezieht sich gem. § 9b 
Abs. 1 WEG n. F. entgegen der ursprünglichen Planung 
nicht mehr auf den Abschluss von Grundstückskauf- 
und Darlehensverträgen. Neu gegenüber dem Regie-
rungsentwurf ist die Einführung eines „Zertifi zierten 
Verwalters“ (§ 26a WEG n. F.). Als „Zertifi zierter Ver-
walter“ darf sich nur bezeichnen, wer vor einer Industrie- 
und Handelskammer durch eine Prüfung nachgewiesen 
hat, dass er über die für die Tätigkeit als Verwalter 
notwendigen rechtlichen, kaufmännischen und techni-
schen Kenntnisse verfügt. 

Die Beratung im Bundesrat soll voraussichtlich am 
9.10.2020 erfolgen. Mit einem Inkrafttreten wird zum 
1.12.2020 gerechnet. 

Literaturhinweise
Münch, Ehebezogene Rechtsgeschäfte, Handbuch 
der Vertragsgestaltung, 5. Aufl . 2020, Carl Hey-
manns Verlag, 1350 Seiten, 139,– €

Fünf Jahre sind im Familienrecht eine sehr lange Zeit. 
Von daher ist es überaus erfreulich, dass dieses Hand- 
und Formularbuch für Eheverträge, Scheidungsverein-
barungen und sonstige ehebezogenen Rechtsgeschäfte 
endlich in aktualisierter, fünfter Aufl age erschienen ist. 
Gegenüber der Neuaufl age hat das gehaltvolle Buch 
noch einmal um 100 Seiten zugelegt, so dass es nun-
mehr endgültig in die Kategorie „dicker Wälzer“ aufge-
stiegen ist und vom Umfang und Gewicht her schon fast 
mit den dicken Formularbüchern aus demselben Verlag 
konkurrieren kann.

Die zahlreichen Neuerungen durch Gesetzgebung 
und Rechtsprechung, die auf den 1350 Seiten ein-
gearbeitet wurden, lassen sich in einer Kurzrezension 
naturgemäß nicht detailliert beschreiben. Auszugs-
weise sei auf besonders praxiswichtige Th emen wie 
Wechselmodell und Kindesunterhalt, Inhaltskontrolle 
von Eheverträgen (insbesondere bei der Unternehmer-
ehe), Vereinbarungen zum Versorgungsausgleich und 
Eheverträge mit Auslandsberührung hingewiesen. 
Neu aufgenommen wurden auch Gesamtvorschläge 
für einen Ehevertrag in der Patchworkehe und einen 
Ehevertrag für „Globale Vagabunden“, die mittlerwei-
le nicht selten anzufi nden sind. Besonders praktisch 
ist, dass die vielen Formulierungsvorschläge, Muster 
und Checklisten über den im Buch enthaltenen Code 


